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Die Aufgaben der Gerichte zur Erhaltung und Festigung von Ehe und Familie

Der nachstehende Beitrag ist das geringfügig über
arbeitete Referat, das der Verfasser auf der 27. Plenar
tagung des Obersten Gerichts am 24. Juni 1970 gehal
ten hat. D. Red.

Die Erhaltung und Festigung von Ehe und Familie ist 
ein wichtiges gesamtgesellschaftliches Anliegen. Die 
zunehmende Ausprägung sozialistischer Familienbezie
hungen ist Bestandteil der Entwicklung der sozialisti
schen Menschengemeinschaft und der Formung sozia
listischer Persönlichkeiten, die „die bedeutendsten Er
rungenschaften im revolutionären Umwälzungsprozeß“1 
in unserer Republik sind. Die Verwirklichung der 
wachsenden Verantwortung der Ehegatten und Eltern 
in diesem Prozeß erfordert Hilfe und Unterstützung 
durch das Zusammenwirken aller staatlichen Organe 
und gesellschaftlichen Kräfte in Durchführung der 
Verfassung und des Familiengesetzbuchs.
Ehe und Familie als persönliche Lebensbereiche der 
Menschen haben nicht nur großen Anteil bei der Ent
wicklung der Bürger zu sozialistischen Persönlichkei
ten, sondern sind auch vor allem von besonderer Wich
tigkeit im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
Pflichten der Eltern, ihre Kinder zu gesunden und 
lebensfrohen, tüchtigen und allseitig gebildeten Men
schen, zu staatsbewußten Bürgern zu erziehen. Diese 
Aufgabe der Familie und die hohe Verantwortung der 
Eltern gegenüber der heranwachsenden Generation 
wurde auf dem VII. Pädagogischen Kongreß ausdrück
lich hervorgehoben2.
In der DDR verstärkt sich ständig der Einfluß der 
sozialistischen Moral und des sozialistischen Rechts 
bei der allseitigen Entwicklung sozialistischer Bezie
hungen. Unsere gesellschaftlichen Verhältnisse sind 
die stabile Grundlage für die Festigung und Entwick
lung auch von Ehe und Familie. Gleichzeitig- ist aber 
festzustellen, daß in der seit Jahren zunehmenden 
Anzahl von Ehescheidungen sich Tendenzen abzeich
nen, die mit 'der allgemeinen Tendenz der Festigung 
der sozialistischen gesellschaftlichen Beziehungen nicht 
übereinstimmen.
Immer deutlicher tritt hervor, daß eine verstärkte, 
zielgerichtete komplexe staatliche und gesellschaftliche 
Einflußnahme im Sinne einer aktiveren Durchsetzung 
der sozialistischen Familienpolitik im Prozeß der Ge
staltung des entwickelten sozialistischen Gesellschafts
systems erforderlich ist. Hierbei müssen die Gerichte 
ihren spezifischen Beitrag mit hoher Effektivität'lei
sten.
Zum besonderen- Schwerpunkt wird die Scheidungs
problematik für die betroffenen Kinder und für die 
Gewährleistung ihrer Entwicklung und Erziehung im 
Sinne unseres sozialistischen Erziehungsziels, zumal an 
den Scheidungen verhältnismäßig viele junge Ehen be
teiligt sind. Es darf auch nicht der Zusammenhang 
übersehen werden, der zwischen gestörten Familien
beziehungen und bestimmten Erscheinungen der Ju
gendkriminalität besteht.
Das Oberste Gericht hat sich die Aufgabe gestellt, im
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1 W. Ulbricht, „Zu einigen Grundfragen unserer sozialistischen 
Schulpolitik“, Rede auf dem ѴП. Pädagogischen Kongreß, 
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Rahmen planmäßiger langfristiger Vorhaben alle Mög
lichkeiten der gerichtlichen Tätigkeit auszuschöpfen, 
um erzieherischen Einfluß auf die Erhaltung von Ehen 
zu nehmen, bestehende Störfaktoren überwinden zu 
helfen und die Entwicklung harmonischer Familien
beziehungen zu fördern. Im Mittelpunkt aller staat
lichen und gesellschaftlichen Initiativen muß die Vor
beugung stehen. Die 27. Plenartagung des Obersten 
Gerichts befaßte sich daher mit einem wichtigen Teil
abschnitt des Scheidungskomplexes, nämlich mit der 
gesellschaftswirksameren Gestaltung von Eheverfah
ren.
Gestützt auf eine breite Gemeinschaftsarbeit zwischen 
dem Obersten Gericht und den Bezirksgerichten, ist 
der Stand der gerichtlichen Tätigkeit in der Durchset
zung des Beschlusses des Plenums des Obersten Ge
richts über die erzieherische Tätigkeit der Gerichte zur 
Erhaltung von Ehen vom 15. April 19653 eingeschätzt 
worden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse und die 
in der Praxis gesammelten Erfahrungen waren die 
Grundlage für die im Beschluß des Plenums des Ober
sten Gerichts über die erzieherische Tätigkeit der Ge
richte zur Erhaltung von Ehen vom 24. Juni 1970 — I 
PIB 1/70 —4 getroffenen Festlegungen. Hier sind die 
grundlegenden Gedanken des Beschlusses von 1965, 
der sich bewährt hat, entsprechend den Anforderungen 
der fortschreitenden Entwicklung ausgebaut, weiter
geführt und neu gefaßt worden.
Bei den vorgesehenen Maßnahmen geht es im wesent
lichen darum, die hauptsächlichen Möglichkeiten auf
zuzeigen, die in geeigneten Fällen in der gerichtlichen 
Tätigkeit zu nutzen sind. Die Gerichte werden dazu 
angehalten, zu den Ursachen von Zerrüttungserschei
nungen und Wirkungsfaktoren vorzudringen. Beson
deres Augenmerk wird darauf gelenkt, auf Grund 
planmäßiger analytischer Tätigkeit die Rechtsprechung 
zielgerichtet auszuwerten, um zu allgemeingültigen 
Schlußfolgerungen zu gelangen und dadurch eine Akti
vierung der staatlichen und gesellschaftlichen Hilfe 
bei der Entwicklung stabiler Familienbeziehungen zu 
erreichen.

Vorbeugende Tätigkeit und wirksame Ausgestaltung 
der Verfahren
Die Gerichte können ihren spezifischen Beitrag zum 
Schutz und zur Förderung von Ehe und Familie nur 
dann in vollem Umfange erbringen, wenn sie inner
halb der von den örtlichen Volksvertretungen zu füh
renden komplexen vorbeugenden Tätigkeit in ständi
ger enger Zusammenarbeit mit anderen staatlichen 
Organen, gesellschaftlichen Organisationen und Kräf
ten eine hohe Aktivität entfalten5. Sie müssen den 
örtlichen Volksvertretungen und ihren Organen auf 
deren Aufgaben bezogen die in analytischer Tätigkeit 
gewonnenen Erkenntnisse über die in Ehe und Fa
milie auftretenden Störfaktoren, Entwicklungsprobleme 
und -tendenzen vermitteln, damit die örtlichen Macht
organe des Staates in die Lage versetzt werden, ent-

3 NJ 1965 S. 309. _
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lichen Tätigkeit auf dem Gebiet des Zivil-, Familien-, Arbeits
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